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Gemäß §53 SchulG wird die klassische Strafarbeit als "häusliche Nacharbeit" bezeichnet - das
wird auch auf den Seiten des Schulministeriums so erklärt.
Darüber hinaus gibt es die so genannte "Nacharbeit unter Aufsicht", also die Strafarbeit in der
Schule. Diese sollte im Idealfall einige Tage vorher angekündigt werden und dann "vollzogen"
werden.

Du setzt also ein offizielles Schreiben an den Vater auf, in dem Du gemäß §53 SchulG NRW eine
Nacharbeit unter Aufsicht anordnest. Eine Zustimmung der Eltern ist hierfür nicht erforderlich -
lediglich die Kenntnisnahme. Wenn der Schüler dann nicht auftaucht und die Schulleitung
keinen Hintern in der Hose hat, wirst Du nicht viel machen können.

Es gibt bei uns Kollegen, die Freitags in der 6. Stunde (das ist bei uns aufgrund von
Langstunden zwischen 14 und 15 Uhr) sowieso im Haus sind und einen Nachsitzer gerne
beaufsichtigen. Bisher hat sich von dieser Maßnahme manch ein Schüler nachhaltig
beeindrucken lassen.

Gruß
Bolzbold
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